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Sonrii ergibt ich als Geſamtreſultat unſerer Unterſuchung:
Nach der ehre Pauli iſt die Kirche mn ihrer GeſamterſcheinungI
Werk hre Geburtsſtunde var der Kreuzestod Chriſti, der die Menſch
heit mit ott und untereinander verſöhnt Und damit die inderniſſe
3ul einen, heiligen Kirche beſeitigt hat Dieſer ſeiner raut, die E
durch ſein lut ſich erworben, gab als koſtbare Brautgeſchenke
die Ahrhei und Heiligkeit mit auf ihren Weg durch die 60

ahr⸗
tauſende. Um den äußeren Ausbau und den inneren Aufbau der
Kirche 3 fördern und 3u regeln, ſetzte Amtsträger, die Apoſtel
Uund Prieſter ein, deren weſentliche Aufgabe es iſt, ene Geſandten
und ſichtbaren Vertreter ſein. Denn Chriſtus iſt Uund WStifter und Herr ˖ einer

le Aneul Wienler RiDie ſogenann chtun g*
der Sozialpolitik.

Von Dr o

ſef Biederlack 349— Innsbruck.
Schon ſeit vielen Dezennien hat die atholiſche Wiſſenſchaft

den Ozialethi Fragen, 3 denen die neuzeitliche wirtſchaftliche
Entwicklung Anlaß egeben hat, eine ＋ ſteigende Aufmerkſamkeit
zugewendet. Daß die Uebermacht des Geldkapitals m der Volks⸗ nnwirtſchaft eingeſchränkt, eine mehr gleichmäßige Verteilung des
Volksvermögens mit aller Entſchiedenheit angeſtrebt, der Grundſatz
wirtſchaftlicher Ungebundenheit aufgegeben werden muß, leſeé
Ueberzeugungen ſind Gemeingut nicht uUuLr C jener geworden,
welche auf dem 0  en des chriſtlichen Sittengeſetzes ſtehen; ſie ind
Eit ber dieſe Kreiſe hinaus gedrungen und faſt 3zUum Gemeingute
aller ruhig nd vernünftig Denkenden geworden. Wie aber dieſes
Ziel zu erreichen —.

ſt und wie die Wirtſchaftsordnung umgeſtaltet
werden muß, damit dem chriſtlichen Sittengeſetz M keiner Weiſe
zuwider ſei, arübher gehen die Meinungen auch Unter den Katholiken
noch einigermaßen auseinander. * agte: einigermaßen; denn die
Meinungsverſchiedenheit bezieht ſich allermeiſt NuUL auf Einzel
heiten, die das Eſen der Sache nicht beeinfluſſen In Wien jedoch
iſt im Laufe dieſes Jahres ein Buch 1) erſchienen, da bedeutend weiter
ausgreift und eine CEUUE Geſellſchafts⸗ und Wirtſchaftsordnung n
bahnen möchte. Es betitelt ——ich „Grundriſſe Ar Geſellſchaft“
und hat aſſer Dr Karl üugmayer. Derſelbe gibt dort auch
eine Zeitſchrift eraus, die ſich „Neue Ordnung Blätter für chriſt
liche Geſellſ Ereits m dritte V  ahrchafts erneuerung“ benennt und

) Grundriſ ſe zur R elt Geſellſchaft: Berufsſtändiſche Bedarfswirtſchaft
nach Vorgängern und Zeitgeno ſſen Von Dr Karlr3 1927Typographiſche Anſtalt. 236
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ihres Beſehen eingetredein iſt Die Vertreter der in dieſen Schriften
enthaltenen Meinungen nennt mMan wohl auch die „Neue Wiener
Richtung“; ſie Ucht ihre Nſit

en weniger in ſozia geſchulten,als mn den Kreiſen der Arbeiter verbreiten. So iſt Es gewiß
ezeigt, die in dem oben erwähnten Buche niedergelegten Anſchau
ungen eingehender darzuſtellen und auf ihre Haltbarkeit, namentlich
auf ihre Uebereinſtimmung mit dem chriſtlichen Sittengeſetze
ru

Geben wir zuerſt die Einteilung des Buches Es zerfällt in
vier Ungleiche ſchnitte. Der Er  E 5—15) enthält eine kurzeEinleitung, der zweite, „Vorgänger“ überſchrieben 711
zerfä m zwei Unterabteilungen, deren erſte betitelt iſt „Grund⸗
agen  7. 17—70), während die zweite den Titel „Aufbau“ (S 71
bis 110) räg M heiden Unterabteilungen Geſagte eſteht aus
einzelnen Sätzen der ſog „Vorarbeiter“ und den zahlreichen Be
merkungen Lugmayers denſelben. Als Vorarbeiter bezeichnetdie In den etzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts von
hervorragenden Sozialpolitikern Oeſterreichs, Deu  an  7 FrankLet der Schweiz gebildeten, mn ſich getrennten aber mehrfach mit.
einander un Verbindung ſtehenden Gruppen entſchieden katholiſcherRichtung, deren Arbeiten dem Heiligen Stuhle zur Verfügung geſtewurden und bei der Abfaſſung der Enzyklika Rerum HOVaruINn tei
Elſe Verwertung fanden Der dritte Abſchnitt ſodann 113—217)
räg den Titel „Zeitgenoſſen“ und zerfä ebenfalls in zwei Unter⸗abteilungen, betitelt „Allgemeine Neubauverſuche“ und „Neubau
verſuche in einzelnen Wirtſchaftszweigen“. Die erſtere („AllgemeineNeubauverſuche“, 113—181 bringt Zitate aus den erken von
Heinrich Peſch, Othmar Spann, Möllendorf⸗Wiſſel, Walter Rathenau;die zweite 183—216) wiederum Zitate von Maillat⸗MenthenonLandwirtſchaft von Heinrich Lübbering (Handwerf), T  —  heodorBrauer (Gewerkſchaften Im Großgewerbe) und endlich enr FordDer vierte und Abſchnitt endlich enthält einen „Anhang219—230), in dem die Bemerkungen des ſſer den
„Das Wirtſchaftsleben“ überſchriebenen Artikeln 151—460 der Wei⸗
marer Verfaſſung 219—226) den Hauptbeſtandtei hilden

Das Intereſſe wendet ſich demnach faſt ſchließli dem
zweiten und ritten eile desE3u, den Atzen der „Vorarbeiter“und „Zeitgenoſſen“ und den ſehr ausführlichen Bemerkungen Lug
mayers dieſen Sätzen ndes iſt beachten, daß üAgmayer die
Sätze der „Vorarbeiter“ und der „Zeitgenoſſen“ nicht wörtlichführt; bezüglich der Vorarbeiter ſagt Er 12 Da „Leitſätze und

für ſich ſchon trocken. ſind, und dieſe Leitſätze durch die geſchraubteJuriſtenſprache noch ungenießbarer werden“, ſo wurden ſie „neu⸗gegoſſen“ Ebenſo Er, was ELr den „Zeitgenoſſen“ entnimmt,7¹6

ihres Wotehens Ine eden it Dir Derdeter der in dieſen Schriten

enthaltenen Meinungen nennt man wohl auch die „Neue Wiener

Richtung“; ſie ſucht ihre Anſichten weniger in ſozialethiſch geſchulten,

als in den Kreiſen der Arbeiter zu verbreiten. So iſt es gewiß an⸗

gezeigt, die in dem oben erwähnten Buche niedergelegten Anſchau⸗

ungen eingehender darzuſtellen und auf ihre Haltbarkeit, namentlich

auf ihre Uebereinſtimmung

mit dem chriſtlichen Sittengeſetze zu

rüfen.

Geben wir zuerſt die Einteilung

des Buches an. Es zerfällt in

vier ungleiche Abſchnitte. Der erſte (S. 5—15) enthält eine kurze

Einleitung, der zweite, „Vorgänger“ überſchrieben (S. 17110),

zerfällt in zwei Unterabteilungen, deren erſte betitelt iſt „Grund⸗

lagen“ (S. 17.—70), während die zweite den Titel „Aufbau“ (S. 71

bis 110) trägt. Das in beiden Unterabteilungen Geſagte beſteht aus

einzelnen Sätzen der ſog. „Vorarbeiter“ und den zahlreichen Be⸗

merkungen Lugmayers zu denſelben. Als Vorarbeiter bezeichnet

er die in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts von

hervorragenden Sozialpolitikern Oeſterreichs, Deutſchlands, Frank⸗

reichs, der Schweiz gebildeten, in ſich getrennten aber mehrfach mit⸗

einander in Verbindung ſtehenden Gruppen entſchieden katholiſcher

Richtung, deren Arbeiten dem Heiligen Stuhle zur Verfügung geſtellt

wurden und bei der Abfaſſung der Enzyklika Rerum novarum teil⸗

weiſe Verwertung fanden. Der dritte Abſchnitt ſodann (S. 113—217)

trägt den Titel „Zeitgenoſſen“ und zerfällt ebenfalls in zwei Unter⸗

abteilungen, betitelt „Allgemeine Neubauverſuche“ und „Neubau⸗

verſuche in einzelnen Wirtſchaftszweigen“. Die erſtere („Allgemeine

Neubauverſuche“, S. 113—181) bringt Zitate aus den Werken von

Heinrich Peſch, Othmar Spann, Möllendorf⸗Wiſſel, Walter Rathenau;

die zweite (S. 183—216) wiederum Zitate von Maillat⸗Menthenon

(Landwirtſchaft), von Heinrich Lübbering (Handwerk), Theodor

Brauer (Gewerkſchaften im Großgewerbe) und endlich Henry Ford.

Der vierte und letzte Abſchnitt endlich enthält einen „Anhang“

(S. 219—230), in dem die Bemerkungen des Verfaſſers zu den

„Das Wirtſchaftsleben“ überſchriebenen Artikeln 151—160 der Wei⸗

marer Verfaſſung (S. 219—226) den Hauptbeſtandteil bilden.

Das Intereſſe wendet ſich demnach faſt ausſchließlich dem

zweiten und dritten Teile des Buches zu, den Sätzen der „Vorarbeiter“

und „Zeitgenoſſen“ und den ſehr ausführlichen Bemerkungen Lug⸗

mayers zu dieſen Sätzen. Indes iſt zu beachten, daß Lugmayer die

Sätze der „Vorarbeiter“ und der „Zeitgenoſſen“ nicht wörtlich an⸗

führt; bezüglich der Vorarbeiter ſagt er S. 12: Da „Leitſätze an und

für ſich ſchon trocken ſind, und dieſe Leitſätze durch die geſchraubte

Juriſtenſprache noch ungenießbarer werden“, ſo wurden ſie „neu⸗

gegoſſen“. Ebenſo führt er, was er den „Zeitgenoſſen“ entnimmt,

mehr mit ſeinen eigenen Worten an, als mit denen der betreffenden

Schriftſteller auch gibt We⸗ einzelnen A oderRehr mit ſeinen eigenen Worten 0 als mit denen der betreffendenSchriftſteller el auch gibt die einzelnen hites oer
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die Seitenzahl der Schriften So iſt das Buch weniger für kritiſche
Leſer geſchrieben, für „Eingeweihte“, wie Lugmayer ſagt, als für
olche, die geneigt ſind, das eleéfene auf Treu und Glauben
zunehmen.

iel wichtiger noch dürfte ſein, Wa  2 Uüber das Verhältnis
der Vorarbeiter Und der Zeitgenoſſen 110) ſagt „Waswir bei
den Vorarbeitern vermiſſen, nden wir vorläufig auch hei den Zeit
genoſſen nicht Was Wwir bei den Zeitgenoſſen inden, hatten ſchon
die Vorarbeiter.“ ſo dieZeitgenoſſen und Vorarbeiter ſtimmen
untereinander überein. ndes —7  weder die noch die anderen be
friedigen ugmayer; bei beiden „vermißt“ oder „findet

nicht“ Daher Nnenn das bekannte fünfbändige „Lehrbuch
der Nationalökonomie“ von Heinrich Peſch Emn „Uebergangswerk“,
„das bedeutendſte Werk der Uebergangszeit“ 130) Was das
nun iſt, wozu dieſes Werk überleiten ſoll, Ofur alle NUr „Vor⸗
arbeiten“ geliefert aben, 0 mo moain. natürlich mögli kurz
und klar ausgedrückt finden Lugmayer ſtellt aber dieſe Anſichten, Sn
die ihm ſind Aund die bei anderen nicht findet, nirgendwo

„Umriſſe der Geſellſchaft“ zuſammen, und noch
weniger Uhr Beweiſe für ſie Das iſt allerdings EM. größerer
Mangel des Jedoch auch iſt ſo ehr bedeutend noch nicht
Ein aufmerkſamer Eſer kann dieſe Umriſſe bald den reichen Be
merkungen, die der Verfaſſer den Leitſätzen der„Vorarbeiter“
und „Zeitgenoſſen“ macht, entnehmen. Lugmayer will die Geſell
chafts und Wirtſchaftsordnung ganz Quf der menſchlichen Arbeit
aufgebau iſſen; ES ſind vor allem drei Sätze,Die bald mit dus
drücklichen orten ſeinen ſonſtigen Bemerkungen einſtreut, bald
als rundlage weiterenAusführungen verwendet Es ind die
Sätze Die eigentliche, naturgeſetzlich geſtattete Erwerbsart Von
zeitlichen Utern —

ſt die menſchliche Arbeit. Jeder Arheiter hat
Eem natürliches auf den vollen Ertrag ſeiner Arbeit. Der
Bezug von Zinſen für Emnm Gelddarlehen iſt NuLr dann geſtattet, wenn
die Zurückgabe esſelben wenigſtens einigermaßen unſicher iſt
(Ppericulum sortis) oder wenn dem Darlehensgeber durch da Dar⸗
ehen Eemn Verluſt erwächſt (damnum mergens).

Führen wir wenigſtens einige diesbezügliche ätze aus dem
Bu E S. 25 „Die eigentliche Urſprüngliche Quelle vom rigen⸗
tum iſt die Arbeit77 Gegen die Vorarbeiter, welche auch die bloße
Beſitznahme freier, Niemandes Eigentum ſtehender GüterQals
Erwerbstitel anerkannt und darum geſagt hatten 24) „Auf
vier Arten können wir uns die Früchte der Erde verſchaffen durch
Beſitznahme, durch Arbeit, durch Vertrag, durch Schenkung“ und

„Werbezüglich der Beſitznahme noch hinzugefügt hatten:
freien Teil der Erde beſetzt, AUm. ſſen Ertrag 3u genießen,
hat Ein Recht darauf, dieſen Willen klar ausdrückt“, ſtellt

die Behauptung auf „Die Beſitznahme —.

ſt keine Wi kurſache des



Eig Aumnnmierechtes Eb enſoE

——

*

*

18

2

Eig eunnsrechtes 60 enſd 1099 „Acbeit 10 Aüent

ſache 9

Eigentumsrechtes.

Wo Eigentum aus anderen Gründen ent⸗

ſteht, dort iſt die Entſtehung abgeleitet und letzter Urſprung iſt wieder

die Arbeit.“ Auf S. 58 heißt es: „Es iſt klar, daß es auf der Welt

immer arbeitsloſes Einkommen geben wird, genau ſo wie es immer

Diebſtahl und Unzucht geben wird. Es wird aber Niemandem ein⸗

fallen, aus dieſer Tatſache abzuleiten, daß Diebſtahl und Unzucht

erlaubt ſei, und ebenſowenig kann es uns einfallen, die nackte Rente

anzuerkennen, in welcher Form immer ſie ſich zeigt.“

2

Zu dem zweiten oben angeführten Grundſatz, ſei aus

dem vielen,

was ſich anführen ließe, nur folgendes herausgenommen. Ein

Leitſatz der Vorarbeiter (es iſt die Freiburger Gruppe vom Jahre

1886) lautet: „Was einer nicht ſelbſt durch unabhängige Arbeit er⸗

zeugt, darauf hat er nicht unmittelbaren Anſpruch. Doch berechtigt die

Arbeit den Arbeiter zu einem genügenden Lebenshalt für ſich und

die Seinen bei mäßiger Anſtrengung“ (S. 64). Dazu ſtellt Lugmayer

die Frage: „Was ſoll hier Abhängigkeit heißen?“ und antwortet ſich

ganz richtig: „Offenbar die Arbeit an fremden Betriebsmitteln.“

Dann bemerkt er aber dazu: „Der Unterſchied zwiſchen abhängiger

und unabhängiger Arbeit beſteht nur darin, daß er im erſten Fall

unter einer Leitung ſteht, ſich Anordnungen fügen muß, im

zweiten aber nur ſich (und den Kunden) Rechenſchaft über ſeine

Arbeit zu geben hat.“ Eine Arbeit im Dienſte Anderer oder

für Andere kennt Lugmayer nicht. Er ſieht daher in den Frei⸗

burger Sätzen Mangel an „Denkrichtigkeit“ und die Gruppe muß

ſich von ihm die Bemerkung gefallen laſſen: „Es iſt unglaublich,

mit welcher Leichtigkeit oft ſelbſt geſchulte Katholiken ungeſunden

Anſchauungen erliegen. Obiger Freiburger Beſchluß könnte unmittel⸗

bar aus Adam Smith entnommen ſein“ (S. 65). Auch der Familien⸗

lohn iſt darum noch kein gerechter Lohn; „gerecht wäre er erſt,

wenn er entſprechend der Arbeitsleiſtung zum Ertrag im Verhältnis

ſteht“ (S. 64). Lugmayer faßt überhaupt gar nicht, wie jemand

für einen anderen arbeitet und für dieſe Arbeit einen Entgelt, einen

Lohn erhält. S. 47 bemerkt er: „Für einen anderen arbeiten. Jeder

Menſch arbeitet natürlich in erſter Reihe für ſich ſelbſt und für ſeine

Familie — abgeſehen vom allgemein geſellſchaftlichen Gepräge jeder

wirtſchaftlichen Arbeit, daß ſie ſich zugleich auf das ganze Volk, auf

die ganze Menſchheit in ihren Auswirkungen richtet. Für einen

anderen arbeiten kann dann nur heißen: untereines anderen Lei⸗

tung. „Zu deſſen Vorteil' ſtimmt ſchon nicht mehr.“ Dasſelbe ſagt er

S. 117, wo er den landläufigen und daher auch von H. Peſch gebrauchten

Ausdruck: im Dienſte eines Anderen arbeiten, ſo erklärt: „Peſch

meint hier offenbar: unter der Leitung eines Andern.“ Man ſieht,

daß Lugmayer das Grundgeſetz des menſchlichen Zuſammenlebens,

der geſamten Geſellſchaftsordnung leugnet und verwirft, nach welchem

2. Menſchen 538 ſich helfen, alſo ſich109 „Arbeit iſt Wirkurſache des
Eigentumsrechtes Wo Eigentum aus anderen Gründen ent⸗
ſteht, dort iſt die Entſtehung abgeleitet und letzter Urſprung iſt wieder
die Arbei 7 Auf 58 heißt 66 „Es iſt klar, daß CS auf der Welt
immer arbeitsloſes Einkommen geben wird, ⁰ te CS immer
iebſta und Unzucht eben wird Es wird aber Niemandem ein⸗
fallen, aus dieſer Tatſache abzuleiten, daß Diebſtahl und Unzucht
erlaubt ſei, und ebenſowenig kann uns einfallen, die na Rente
anzuerkennen, mM welcher Orm immer ſie ich eigt.“

Zu dem weiten ohben angeführten Grundſatz, ſei QAus dem vielen,ſich anführen ließe, NUur folgendes herausgenommen. Ein
Leitſatz der Vorarbeiter (es iſt die Freiburger Gruppe vo  . Jahrelautet: „Was einer nicht ſe durch unabhängige Arbeit
5  Ql, darauf hat nicht unmittelbaren Uſpruch Doch berechtigt die
Arbeit den Arbeiter 3 einem genügenden Lebenshalt für ſich und
die Seinen bei mäßiger Anſtrengung“ (S 6⁴) Dazu ſtellt Lugmayer
die rage „Was ſoll hier Abhängigkeit heißen?“ und antwortet ſichrichtig: „Offenbar die Arbeit fremden Betriebsmitteln.“
Dann bemerkt EL aber dazu „Der Unterſchied zwiſchen abhängigerund unabhängiger Arbeit eſteh NUur darin, daß EL Ium erſten Fall
Unter einer Leitung ſteht, ich Anordnungen fügen muß, IM
zweiten aher Ur ſich (und den Kunden0über emeArbeit geben 0 Nne Arbeit Im Dienſte Anderer oder
für AUndere enn. Lugmayer nicht Er ſieht daher un den Frei⸗burger Sätzen Mangel „Denkrichtigkeit“ und die Gruppe mußſich ihm die Bemerkung gefallen aſſen 7 unglaublich,mit welcher Leichtigkeit oft ſelbſt geſchulte Katholiken ungeſundenAnſchauungen erliegen. Obiger Freiburger Beſchluß könnte unmittel⸗bar aus Am mi entnommen ſein“ 65) Auch der Familien⸗ohn iſt darum noch kein gerechter &  ohn; „gerecht wäre erſt,
wenn er entſprechend der Arbeitsleiſtung 3zum Ertrag Im Verhältnisteht“ 64) Lugmayer faßt überhaupdt gar nicht, wie jemandfür einen anderen arheitet und für dieſe Arbeit einen Ulgelt, einen
zohn erhält. 47 bemerkt „Für einen anderen arbeiten. JederMenſch QArbeite natürlich EI erſter ethe für ſich ſelbſt und für emnéeFamilie abgeſehen vom allgemein geſellſchaftlichen Gepräge jederwirtſchaftlichen Arbeit, daß ſie ſich zugleich auf da Volk, aufdie Menſchheit Iu thren Auswirkungen richtet Für einen
and Eren arheiten kann dann nur heißen: Unt E2 eines and CCN Lei⸗
tung. Zu deſſen Vorteil ſtimmt ſchon nicht nehr.“ E  E ſagt

147, wo den landläufigen und Aher auch von H Peſch gebrauchtenAusdruck: Im Dienſte eines Anderen arbeiten, erklärt: „Peſchmeint hier offenbar Unter der Leitung eines Andern.“ Qn ieht,aß Lugmayer das Grundgeſetz 66 li  N 3

—

Uſammenlebens,der geſamten Geſellſchaftsordnung eugnet und erwirft, nach welchem
die Menſchen.3 ſich helfen, alſo ſich
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gegenſeitig —.—— zu leiten gegenſeitig für einander zu arbeiten
Zu dieſE Stellen ließen ſich noch ſehr and ere hinzu

U
Auch bezüglich des dritten Satzes muß ES Uns genügen, ganz weniges

anzuführen. „In keinem Staate würde das Wirtſchaftsleben irgend⸗
wie geſtört werden, wennt man das reine Geldeinkommen ſtraf
rechtlich verfolgte  . 52) „Es iſt unmöglich, das Einkommen aus
nackter Rente ohne Arbeitsgegenleiſtung naturrechtlich begründen“

58) Die römiſche der „Vorarbeiter“ 8Eſagt,
vom Ertrag eines Unternehmens falle Eemn Teil jenem 3u, „der
den Wert des Betriebsvermögens beſitzt“ ff.) Damit iſt
Lugmayer nicht zufrieden; die Römer, —agt Ex, „ſtellen feſt, daß der

eine Kraft für den Betrieb0 Wertbeſitzer weder eine Zeit, noch ͤ—
aufwendet, prechen ihm trotzdem ganz Ar den ritten Anteil
3u  0 Doch nicht UL Geldkapitalzins mi Lugmayer, ſondern
auch der ohne Arbeit ezogene 16 oder Pachtzins Qus Einem er
erbten Gute Nach Peſch iſt „rechtlich begründeter Erwerb auch möglich
als Folge des Eigentums, beſonders Urch das Erbrecht“ Dazu nun
bemerkt Lugmayer 114 „Wie die inge in unſerer mangel⸗
haften Wirtchaftsordnung nun einmal liegen, önnte obiger Wort
QAut. EI einem unverzeihlichen Irrtum führen: daß nämlich
das Eigentum den Eigentümer AN ſich berechtigt, daraus ohne Arbeit
Utzen ziehen M IMI BeiſpiEl bleiben, daß ich die rbſcha
I die ank lege oder ermiete oder verp achte und dadurch igen
tümer ſowohl der Erbſchaft bleibe, al. auch Am Ertrag, den andere

mit meinem Vermögen ſe arb eitenQAus ihr herausarbeiten, weiteres nfolge der Freiheit derDas kann ich zwar eute ohn
Verträge aber Aii natürliches Recht dazu findet ſich nicht Es
müßte in jedem Fall Eem beſonderer Grund dazu treten, der jenem
Crtragsempfang berechtigt (3 Krankheit).“ Inde anerkennt
Hi doch, wie ſagt, mit Thomas von quin wohl den
wachſenden Schaden And die Gefahr des Verluſtes, nicht aber den ent
gehenden Gewinn (ucrum cessans) als gerechten Grund einer Zins

„jeder Gläubiger Im Gewiſſenforderung; und darum iſt nach ih
verpflichtet, ſtrenge prüfen, ob eine die Sachlagen tatſächlich
vorhanden iſt“ Darnach möcht wohl jeder, der einigermaßen das

of und eingehend von den Theologen, Kanoniſten und katho
iſchen Wirtſchaftsethikern éerörterte Zinsproblem tudiert hat, nun
Vor allem wiſſen, wie ſich üAgmayer 3 dem Kanon 1543 des
kirchlichen Geſetzbuches verhält, das auch den ſogenannten ItulIUus

Da

iſt ſehr einfach Lugmayerlegis CIVIIIS ausdrücklich anerkenn
zitiert zwar den Kanon wörtlich, geht aber ohne irgend welche Be
merkung hm vorüber. „Die große päpſtliche Entſcheidung  .

ndber das Zinſennehmen iſt nach ihm 73) das Ctannte Ru
chreiben Benedikts XIV VIX pervenit *  ahre 17453 bei dieſer
hält ſich länger auf, ohne verſtehen und ſeinen 8 anzuU



—.—

denten, daß das Zinſ Eünehinen öiſſen geſchieht als zweihundert ren
jetzt Anter ganz anderen Verhält

iſt nun allem dem ſagen?Vorerſt wird wohl jeder Leſer aus dief kurzen Darlegungchon entnehmen, daß der „Grundriß“ Lugmayers wirklich neu iſtund der Bau, der ſich auf hm erhebenoll, m ganz neuem Stil auf⸗eführt würde Inſofern iſt f der Titel de Buches „Grundriß3Ur nNeuen Geſellſchaft“ nicht eanſtanden. Ob er aber der „Grund⸗riß einer Ordnung“ 3 nennen iſt und nicht vielmehr einergeradezu heilloſ Unordnung, die noch viel ärger wäre, als der
von allen bisherigen Vertretern einer chriſtlichen Wirtſchaftsordnungbekämpfte, durch den wirtſchaftlichen LiberalismusherausgebildeteKapitalismus oder Ueberkapitalismus, das —

ſt eine

ben wir ES mit
andere Frage.ndes beſchäftigt Auns das hier noch nicht; vorerſt hader rage tun, bb die obigen Satze vom Naturgeſetz verlangtwerden un  aher einzig chriſtlich ſindVorerſt wird ES gut ſein noch E von de

ſagen N „Vorarbeitern⸗
Aus dem oben Geſagten geht chon hervor, daß die Leſer desU einer Täuſchung ch hingeben, ſie dieſelhen als Voränger oder Vorarbeiter der von Lugmayer ausgedachten „neuenOrdnung“ anſehen Sie ſind keine Vorarbeiter, ſie ſind vielmehrGegner der genannten drei Lugmayerſchen Sätze; ſie tellen dieegenteiligen Behauptungen auf; nach ihnen gibt E auch andererechtmäßige Erwerbstitel für den Menſchen als ſeine Arbeit; ſie verer Een unter den gegenwärtigen Verhältniſſen nicht jede mäßigeZinsforderung, nerkennen alſo Ich andere al die heiden von Lug* zugelaſſenen Zinstitel; ſie yrechen auch von der Im DienſteAnderer geleiſteten Arbeit Uud dem Lohne als gerechtem Entgelt für eine ſolche Arbeit Darum —7Leitſätze 3 bekämpfen. ieht ſich Lugmay er genötigt, ihre

Aber eine andere Bemerkung läßt ͤ—ich nicht übergehen. An diezitierten Worte, daß das, vas die „Vorarbeiter“ vermiſſen laſſen, auchbei den „Zeitgenoſſen“ ſich nicht inde, und was bei dieſ letzten ſichfinde, Qll die Vorarbeiter chon hätten, chließt Ugmahermittelbar die Worte „Einer iſt ſicheren Schrittes üher die Sp altenund Riſſe gegangE M denen un
Leo KIII., 1891.“ 2.—— Füße heute noch ſtraucheln:Der Leſer muß dieſE Worte ſo verſtehen, daßLeo XIII In ſeiner Enzyklika Rerum NnOVarum (15 Maitdas, woran die Vorarbeiter ES haben fehlen aſſen, vas bei ihnennoch als „Spalten und Riſſe“ ſich bezeichnen läßt, ausgebeſſert hat,daß demnach Leo I. ſich MI Uebereinſtimmung mit Lugmayerbefindet. Da muß nUun. aber
Warum Lugmayer de

eder denkende Leſer ſich fragen:un die Worte Leo nicht an?Das Anſehen dieſes Papſtes ieg doch mehr al das aller anderen„Vorarb Ser und „Zeitgenoſſen“ 3uſ W ſogar das anze Buch



RA

—paren kömnen, wenn er ſeme drai Sätze mit der Enhätte er ſich er
zyklika Leo XIII. beweiſen können. Eu für keinen einzigenderſelben kann ſich Leo IILI berufen. Und wie auch?
Tauſende haben die Enzyklika Rerum HOVaTUUII und die anderen
Enzykliken geleſen, ſtudiert und eingehend behandelt. Bisher at
aber noch niemand die drei Sätze m denſelben gefunden; Lugmayer
.

ſt der erſte, der ſie entdeckt aben will. Doch es iſt nicht nötig, hiebei
länger verweilen; aber jeder Leſer erſieht daraus, wie wenig
ſi auf das Buch und ſeinen Tfaſſ verlaſſen kann.

Was iſt denn nun von den drei Sätzen agen Sind
wahr? Können ſie als Grundriß einer 77 Ordnung“ gelten?

Sind ſie Im NaturgeEtz wirklich verankert? zir müſſen uns natürlich
ſehr kurz faſ en

t, uit em dritten atze 3 beginnen, das Zinſennehmen
auch Unter den gegenwärtigen Verhältniſſen dem Naturgeſetze
wider? —

ſt das eld auch unter den gegenwärtigen Verhält⸗
niſſen an ſich eh enſo unfruchtbar Vieé unter den früheren Verhältniſſen
und Dte ES immer war, auch immer hleih ird Wie wenig v ertraut
indeſſen ſich üugmayer mit den Gründen und Verhältniſſen gemacht
hat, derentwillen einzelne Schriftſteller ich der Ausdrucksweiſe
bedienen, könne jetzt das Geld als fruchtbringende Sache an
ehen, andere aber, ohne dieſen Ausdruck gebrauchen, doch die
Forderung eines mäßigen Zinſ erlauben, zeigen ſeine Bemerkungen
G „Man ſollte C5 für unmöglich halten, daß Es auch Im zwanzigſten
Jahrhundert noch immer 8¹⁰⁶ Leute gibt, die lauben, das Cld
ekomme Junge, wie eine Kuh“ und S „Geld iſt fru  ar, Eil
man es anlegen kann, und anlegen kann Es, eil * fruchtbar iſt,
ſpottet mit Recht Theodor Oehmen ber unſere Zinsfreunde.“

Bemerkungen ſind bezeichnend für den Aratter des Buches,
und amit wohl auch der7Wiener Richtung“, für die das Buch
Propaganda machen Oll Die Anhänger dieſer Richtung Aben ſich
˙ in die Anſicht verbohrt von der naturgeſetzlichen Unerlaubtheit
eines arbeitsloſen Gewinnes, daß ſie, wie * ſcheint, gar nicht bemerken,
Vte Qu die Prieſter, Bichöfe und die höchſten kirchlichen Autoritäten
ohne Bedenken einen mäßigen Zins für Gelddarlehen be
zahlen als gelegentlich von anderen einfordern. Lugmayers Anſicht
gemäß wären alle dieſe Handlungen ungerecht und Die
Anklage formeller Sünden liegt darin 10 nicht, davor ſind nach Lug

Anſicht die Genannten durch ihre Unwiſſenheit geſchützt; aber
als materielle Sünde müßte man ihr T  un doch bezeichnen. Und da
uneue Geſetzbuch ausdrücklich den ezug eines mäßigen Zinſes auf
Grund des bürgerlichen Geſetzes hin geſtattet, enthält obige Be
hauptung der 7 Wiener Richtung“ auch die Anklage gegen die
Kirche, ſie geſtatte allgemein Ungerechtigkeiten, weil das bürgerliche
Geſetz ſie geſtattet. Iſt eine Anſicht nicht geradezu abſurd?
Die ganze übrige HR HDaht und iſchöfe, die Lehrer der Moral⸗



theologie, des Hürchenrechtes Und der criſlichen Ethikſollen IichUnkenntnis des Naturgeſetzes befinden und ſtändig dasſelbehandeln; Lugmayer und die anderen Vertreter der „Wiener Richtung“ſind die allein „Wiſſenden“? Wa  3 Verteidigung einer mäßigenZinsforderung unter den gegenwärtigen Verhältniſſen geſagt ird
und vernünftigerweiſe geſagt werden kann, was Lugmayerſelbſt aus den Leitſätzen der Vorarbeiter mitteilt, 9würdigt
Er gar nicht. Daß Ar Mehrung der Produktion aller Lehens
erforderniſſe, die wegen der fortſchreitenden Mehrung der Be
völkerung notwendig iſt, daß zur Verwertung der enteckten Naturkräfte die Anſammlung Kapital, die Bildungvon Kapitalgeſellſch ten, das Entlehnen fremden Kapitals ſich als
nützlich oder notwen I erweiſet, daß ferner die Gelddarlehen vielhäufiger als In früheren Zeiten der Gefahr ausgeſetzt ſind, ganzT  Eil verloren 3 gehen, daß der Eigentümer infolge der
Handels⸗, Gewerbe Freiheit viel häufiger ud eichter al  8
ehemals ſein eld nützlich elbſt verwerten kann, das ſiehtLugmayer nicht; EUNn NUL den Grundſatz: Rechtmäßiger Erwerbs⸗
titel iſt NUur die menſchliche Arbeit; ES muß nicht Nur den Ueber
kapitalismus, nicht NUr übermäßige Zinsforderungen 8Ekämpft werden; ES mI
aufhören.

der „arbeitsloſ Gepinn“ ganz allgemein

Miß
Die „Wiener Richtung“ will demnach den unleugbar beſtehendenbräuchen auf dem Gebiete des Geldweſens abhelfen. Aber läßtſich denn dieſen Mißbräuchen Ur dadurch abhelfen, daß auchdem legitimen Gebrau em nde ma Arge Mißbräuche eſtehenauf dem Gebiete des Filmweſens; muß darum denn jedes Kino

verboten werden? Oll man. alle Zeitungen verbieten, weil ſo vielechlechte tagtäglich herauskommen? der das geſamte Buchdrucker⸗ewerbe Unterdrücken, eil viele chlechte Bücher erſcheinen?0 Fragen laſſen ſich 3 Hunderten ſtellen. Handelt C8 ſich III
Dinge, die nicht Iu ſich ſchlecht ſind, werden ſie nach dem heékannten
pruch maneat 88 8ed OUatur abusus theoretiſch und 1beantwortet Sollte nicht dasſelbe mit den Miräuchen im eld
eſen und Zinſennehmen haben?Und dann mag E8 nicht unnütz ſein bemerken, daß E8 Richtangeht, das chriſtliche Sittengeſetz 16 nach Bedürfnis auszulegen und
Amzumodeln, —AAm eine beſſere Waffe ſich verfertigen für den
Kampf Mißbräuche irgend welchem Gehiete D II
angewendet, dar
liche Sittengeſetz muß ſinngemäß auf die verſchiedenen Verhältniſſeaher nicht umgedeutet und nach Bedürfnis Aus
gelegt werden

Der weite der oben angegebenen Sätze Lugmayers, Es kommedem Arbeiter der 7  0  E Arbeitsertrag“ 3u, ſtammt un ſeiner eutigenVerwendung aus dem Ozialiſtiſchen Gedankenkreiſe und tendazu, un den Arbeitern Uferloſe Hoffnungen und übertriebenes



—  SeibbewieEmn zu wecken. Was iſt von ihm zu halten? Gibt
3 Fälle, In denen zutrifft, MN welchen dem Arbeiter der
volle Ertrag ſeiner Irbeit zufä 7  rifft CTL In dem alle,
mit dem die heutige Arbeiterfrage ſich beſchäftig Führen wir
uns die verſchiedenen möglichen 3* vor nd mac uns
klar, was einem 00  eden ſein geſunder Rechtsſinn MN Ezug auf jeden
Fall agt Wenn jemand ſein Eigentum bearbeitet, wie der
Landmann ES tut, der ſein eigenes Feld beſtellt, der Handwerker
oder Künſtler, der ene Arbeit auf den mn ſeinem igentum ſtehenden
Rohſtoff, Holz, Stein verwendet, gehört dem Arbeitenden
natürlich das ganze Produkt, die 9  0 Frucht; das Getreide gehört
gan  6 dem Landmann, da Handwerks⸗, Kunſterzeugnis ganz dem
Handwerker oder Künſtler. Verwendet jemand ene Arbeit Iu
gutem Glauben auf fremdes Eigentum, alſo ohne wiſ

—

en,
daß fremdes Eigentum iſt, ſo En  E geteiltes Eigentum; die
emde Sache bleiht Im Eigentum desjenigen, der ſie vorher ſchon
ſein eigen nannte, die Form, 1 ſie von dem Arbeitenden erhielt,
*2

ſt igentum eſſen, der die Arbeit geleiſtet hat Sind Form und

gar nicht oder NuLr chwer trennbar, E müſſen ſie ſich darüber
verſtändigen. Das gilt von einer In 9 Glauben Und
Auftrag des Eigentümers an einer fremden Sache vorge⸗
nommenen Arheit. Wenn Aber ein Tbeiter wiſſentlich und
ohne Auftrag des Eigentümers eine fremde Sache bearbeitet,
was dann? Kann auch die ſeiner (rbeit be
anſpruchen Wenn eine Gruppe von Landarbeitern die Felder
und Wieſen eines Landwirtes, eine Gruppe von Induſtrie⸗
arbeitern die Werkſtätte, die Fabrik und Maſchinen eigenmächtig
beſetzt und das fremde Eigentum bearbeitet, Vite ES
gehörte, muß ihnen dann etwa der Richter, vor dem
Störung der Eigentumsordnung mit e angeklagt werden,
den vollen Ertrag threr Arbeit zuerkennen? Er muß ihnen
vielmehr und ird ihnen, wie C8 der gewöhnlichſte Rechtsſinn
ſchon ſagt, wegen der Störung der naturgeſetzlich geforderten
Eigentumsordnung eine ihrem Vergehen entſprechende Strafe
auferlegen, damit ＋

ſie nicht bd eMn anderes das gleiche tun
und damit auch andere vor ſolchem 15  AUn zurückgeſchreckt wverden
QArum muß ihnen eine Strafe auferlegt werden? Weil E8 3ul
naturgeſetzlichen Cigentumsordnung gehört, daß der Eigentümer
auch ſein Eigentum zu verwalten und 3U verwerten hat, daß be
ſtimmen kann, 2 Früchte und wie Früchte Qus demſelben
gewinnen, und welcher fremden Arbeiter UA ſich zur Erzielung
von Utzen oder Früchten aus ſeinem Eigentum bedienen IW

Möchte alſo jemand das Cigentum eines anderen bearbeiten,
bedarf er dazu der Bewilligung des Eigentümers und hat mit dieſem
die Bedingungen vereinbaren, Unter welchen die Arbeit ſta
— — inden ſoll. er Arbeiter hat kein R echt ——13— di Arb



einſeitig beſtimmen, wie auch der Cigentümer kein ſolchese
hat; notwendig iſt der Arbeitsvertrag, der auch beſtimmen hat,
was der Arbeiter für ſeine Dienſtleiſtung erhaltenOll. Die Privat⸗
eigentumseinrichtung, die vom Naturgeſetz verlang wird, bringt ES
mit ſich,daß die Eigentümer ſich tauſend Fällen zur Bearbeitung
und Bewirtſchaftung ihres Grund und Bodens und ſonſtigen maꝗ
teriellen Ute fremder Kräfte bedienen müſſen, wie ſie auch ander⸗
EE zur olge hat, daß viele Menſchen mehr oder weniger ohne
Beſitz oder Eigentum Aſtéehen und durch ihrer Hände Arheit ſich
ihren Lebensunterhalt verdienen müſſen Aher das iſt E  „
üAgmayer Anſtoß nimmt. Für anderen arbeiten, das —5 —

ſt

viel, aben wir ihn agen gehört. Er ennt, ſagten wir ſchon,
das Grundg Etz des menſchlichen /p or

8

Zuſammenlebens, der
menſchlichen Geſellſcha nicht, welches den Menſchen die gegenſeitige
Hilfeleiſtung, gegenſeitige Dienſte vorſchreibt Da kein Menſch,
mag auch die be tentwickelten Körper undGeiſteskräfte eſitzen,
für alle emne edürfniſſe elbſt aufkommen kann, ſo muß ſich von
anderen helfen laſſen egen dieſer für alle Menſchen beſtehenden
Notwendigkeit haben denn auch alle die Pflicht, ihren Mitmenſchen
Hilfe leiſten Dieſe Pflicht obliegt den /  Men chen von Naturaus; die
chriſtliche Glaubens⸗ und Sittenlehre eugnet dieſe Pflicht nicht
nicht, ondern beſtätigt und CErtlar ſie Ein „Grundriß“, der dieſes
Grundgeſetz des menſchlichen Lehens und Zuſammenſeins nicht NUL
unbeachtet läßt, ſondern ogar ausdrücklich und gefliſſentlich eugnet,
wie Lugmayer 68 Hut, muß als von Grund Aus erfe Tklärt werden

odann ſei auch noch auf die gänzliche Unausführbarkeit des
Grundſatzes hingewieſen, dem Arbeiter gebühre nicht nuLr emn ent
ſprechender Entgelt, ondern der Ertrag ſeiner Arbeit. =  Er
ill denn, nur Emn Eiſpie anzuführen, bei landwirtſchaft⸗
En Etriebe den Ertrag einzelner Arbeiten, des Pflügens, de
Ackerns, des Säens, Eggens, Mähens, des Bindens der Garben,
des Dreſchens, Reinigens des Getreides beſtimmen? Nach
Lugmayers rundſa hat jeder von denen, die nacheinander Ieſe
Handlungen vorgenommen und zum Zuſtandekommen des End
produktes, des Getreides, mitgewirkt aben, Emn Ie auf den ganzen
Ertrag ſeiner Arbeit Das beſtimme nun jemand! Das ganz gleiche
gilt von den Arbeiten Enem Induſtriebetrieb Zum Uſtande
ommen des Endprodukte helfen verſchiedene Maſchinen und Qher
verſchiedene Arbeiter mit E die Aſchinen beſorgen oder be
dienen. Nicht einmal die Leiſtung der Maſchine als ⁰ läßt ſich
gegenüber der Leiſtung des Arbeiters, der ſie bedienen hat,
beſtimmen; noch weniger die Leiſtung der einzelnen Arbeiter,
gefangen vom Keſſelheizer durch die verſchiedenen Phaſen der Arbeit
indurch bis dem, der das Endprodukt von der Maſchine ent
gegennimmt. Und dann hat nach dem Grundſatz Lugmayers jeder
Arbeiter das E auf den vollen Arbeitsertrag; hat das Recht
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bis auf den lehlen Heller Arbeit iſt Arb ei und Arbeit für anderebleibt Arbeit für andere, auf was immer für einem Gebiete ſie 2 N
leiſtet wird, auf hygieniſchem, geiſtigem (dur  Unterricht), wirt
ſchaftlichem, ſtaatlichem oder ſonſtigem. Warum muß für die wirt⸗ſchaftliche Arbeit dem Arbeitenden der volle Ertrag zufallen, wenn
auf den anderen Gebieten ihm nicht zugeſprochen werden kann 1 .Auch iſt die Frage berechtigt, wie denn viele andere, die au*

—

—

8

is auf den lehten Heller. Arbeit iſ Arben und Wͤbeit ſür andere

bleibt Arbeit für andere, auf was immer für einem Gebiete ſie ge

ö

leiſtet wird, auf hygieniſchem, geiſtigem (durch Unterricht), wirt

ſchaftlichem, ſtaatlichem oder ſonſtigem. Warum muß für die wirt⸗

ſchaftliche Arbeit dem Arbeitenden der volle Ertrag zufallen, wenn er

auf den anderen Gebieten ihm nicht zugeſprochen werden kann?r)

Auch iſt die Frage berechtigt, wie denn ſo viele andere, die auch

Arbeit leiſten, zum vollen Ertrage ihrer Arbeit gelangen ſollen,

3. B. alle jene, die auf dem Gebiete der Geſundheitspflege beſchäftigt

ſind, Aerzte, Pharmazeuten, Krankenpfleger u. ſ. w., deren Arbeits⸗

erfolg die Geſundheit der anderen Menſchen iſt, Lehrer in irgend

einer höheren, mittleren, unterſten Schule, deren Arbeitserfolg im

chriſtli

) Aus dem, was P. Frodl 8§. J. in ſeiner Broſchüre „Neubau einer

chen Geſellſchaft. Weckruf an das katholiſche Volk“ S. 34 ſchreibt, wird

vielleicht mancher Leſer ſich die Meinung bilden, auch Noldin in ſeiner Moral⸗

theologie vertrete die gleiche Anſicht wie Lugmayer. Dem iſt aber gar nicht

ſo. Frodl führt von den drei Sätzen, die Noldin (2. Bd., n. 425; in der 18. Aufl.

n. 398) aufſtellt, nur die beiden erſten an, läßt den dritten Satz, der erſt er⸗

kennen läßt, wie der zweite zu verſtehen iſt, aus und argumentiert dann

vermittels der beiden erſten Sätze ſo, als ob der dritte gar nicht da ſtände.

Der erſte Satz lautet: „Wer am eigenen Stoff eine neue Form erzeugt,

iſt Eigentümer des Stoffes und der erzeugten Form, d. h. der ganzen neuen

2

Sache, denn er hat das Recht auf die Frucht ſeiner Arbeit.“ (Qui in re propria

novam formam produeit, est dominus rei et kormae productae seu totius

novae substantiae, quum jus habeat in fructus laboris sui.) 2. „Wer durch

Arbeit an einem fremden Stoff eine neue Form erzeugt, erwirbt an

ſich (per se) nur Miteigentum an der veränderten Sache. Der Stoff gehört

dem früheren Eigentümer, die neue Form, die ja eine Frucht der Arbeit iſt,

gehört demjenigen, der die Arbeit geleiſtet hat.“ P. Frodl läßt unbeachtet,

daß Noldin ſagt: „erwirbt an ſich ein Miteigentum“, woraus hervorgeht, daß

der Satz je nach den Verhältniſſen verſchieden angewendet werden muß. Der

von Frodl nicht angeführte dritte Satz Noldins lautet: „Da der Menſch Herr

ſeiner Arbeit iſt, kann er dieſe auch zum Nutzen anderer verwenden. Wer

nun ſeine Geiſtes⸗ oder Körperkräfte einem andern anheimſtellt, alſo im

Dienſte eines andern arbeitet, erwirbt kein Recht auf die Frucht ſeiner Arbeit,

ſondern auf einen gerechten Arbeitslohn, von dem ſpäter gehandelt wird.“

(Quum homo sit dominus laboris sui, hune alteri elocare potest; jamvero

8.

qui vires suas sive spirituales sive corporales alteri elocavit atque ideo

in alterius servitio laborat, non àcquirit jus in fructus laboris, sed

in justam laboris mereedem, cujus quantitas inferius determinabitur.)

Von dem gerechten Arbeitslohn handelt er dann im Traktate über die Ver⸗

träge und tritt in voller Uebereinſtimmung mit den anderen Theologen für

den Familienlohn ein: Justitia commutativa exigit, ut pro labore operarii

validi atque adulti merces familiaris solvatur (edit. 18, n. 611). Auch über

die von P. Frodl a. a. O. angeführten Worte aus der Enzyklika Rerum no⸗-

varum iſt das gleiche zu ſagen. Leo XIII. ſtellt nur einen von allen ange

nommenen Grundſatz auf mit den Worten: Quomodo res ekkectae causam

sequuntur, a qua effectae sunt, sic operae fructum ad eos ipsos qui operam

dederint, rectum est pertinere, der dann je nach den Verhältniſſen verſchieden

anzuwenden iſt. Leo XIII. wendet ihn hier auf die Arbeit an, die jemand

auf den bisher in Niemandes Eigentum ſtehenden Boden verwendet. Wo

die Enzyklika dann aber von der Arbeit handelt, die im Dienſte anderer ver⸗

richtet wird, ſagt ſie nicht nur nichts vom „vollen Arbeitsertrag“, ſondern

ö —— 3—8 vom „gerechten Lohn“ dieſes Lohnes.

—Arbeit leiſten, zUAm vollen Ertrage ihrer Arbeit gelangen ſollen,alle jene, die auf dem Gehiete der Geſundheitspflege beſchäftigtſind, Aerzte, Pharmazeuten, Krankenpfleger ., deren Arbeits⸗
erfolg die Geſundheit der anderen Menſchen iſt, Lehrer mn irgendeiner höheren, mittleren, unterſten Schule, deren Arbeitserfolg im
chriſtli

Aus dem, was P. rodl in ſeiner Broſchüre „Neubau einerchen Geſellſchaft. Weckruf das katholiſche Volk“ S. 34 chreibt, wirdvielleicht mancher Leſer ſich die Meinung en, auch Noldin In ſeiner DLAtheologie ertrete die gleiche Anſicht Die uüugmayer Dem iſt aber gar nichto W&.  V  rodl Uhr von den drei Sätzen, die Noldin 2 Bd., II. 425; Mn. der 18 Aufl398) aufſtellt, nur die eiden erſten d läßt den dritten Satz, der erſt EL
kennen läßt, wie der zweite verſtehen iſt, Aus und argumentiert dann
vermittels der beiden erſten Sätze ſo, als bb der dritte gar nicht d ſtändeDer erſte Satz lautet „Wer eigenen eine neue Form Tzeugt,iſt Eigentümer des Stoffes und der erzeugten Form, der ganzen E

—7Sache, denn Er hat das Recht auf die Tu ſeiner Arbei (Qui 1 propria
VA. formam produeit, 8t dominus rei t formae produetae SEU totius

substantiae, jus habeat Q-2l ruétus laboris sui.) „Wer durchArbeit einem remden eine neue Form Tzeugt, erwirbt an
ſich (Per 8e) nur Miteigentum der veränderten Sache Der gehörtdem früheren Eigentümer, die neue Form, die 10 eine F  &  rucht der Arbeit iſt,
gehört demjenigen, der die Arbeit geleiſtet Frodl läßt unbeachtet,daß oldin agt „erwirbt ſich ein Miteigentum“, woraus hervorgeht, daß
der Satz 1e nach den Verhältniſſen verſchieden angewendet werden muß Der *  *
von Frodl nicht angeführte dritte Satz Noldins lautet: „Da der en Herrſeiner Arbeit iſt, kann er dieſe auch zum Nutzen anderer verwenden. Wer
nu  — ſeine Geiſtes oder Körperkräfte einem andern anheimſtellt, alſo im
Dienſte eines andern arbeitet, erwirbt kein Recht auf die ru ſeiner Arbeit,
ſondern auf einen gerechten Arbeitslohn, von dem ſpäter gehandelt wird.“uum homo Sit dominus laboris sui, hune alteri Clocare potest; jamvero
qui VIres SUa8S Ssive spirituales SIVe Corporales aAlteri elocavit atque 1de0⸗
IN. alterius servitio lab orat, 1011 acquirit jus 1 fruetus laboris, Sed*

—

—
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is auf den lehten Heller. Arbeit iſ Arben und Wͤbeit ſür andere

bleibt Arbeit für andere, auf was immer für einem Gebiete ſie ge

ö

leiſtet wird, auf hygieniſchem, geiſtigem (durch Unterricht), wirt

ſchaftlichem, ſtaatlichem oder ſonſtigem. Warum muß für die wirt⸗

ſchaftliche Arbeit dem Arbeitenden der volle Ertrag zufallen, wenn er

auf den anderen Gebieten ihm nicht zugeſprochen werden kann?r)

Auch iſt die Frage berechtigt, wie denn ſo viele andere, die auch

Arbeit leiſten, zum vollen Ertrage ihrer Arbeit gelangen ſollen,

3. B. alle jene, die auf dem Gebiete der Geſundheitspflege beſchäftigt

ſind, Aerzte, Pharmazeuten, Krankenpfleger u. ſ. w., deren Arbeits⸗

erfolg die Geſundheit der anderen Menſchen iſt, Lehrer in irgend

einer höheren, mittleren, unterſten Schule, deren Arbeitserfolg im

chriſtli

) Aus dem, was P. Frodl 8§. J. in ſeiner Broſchüre „Neubau einer

chen Geſellſchaft. Weckruf an das katholiſche Volk“ S. 34 ſchreibt, wird

vielleicht mancher Leſer ſich die Meinung bilden, auch Noldin in ſeiner Moral⸗

theologie vertrete die gleiche Anſicht wie Lugmayer. Dem iſt aber gar nicht

ſo. Frodl führt von den drei Sätzen, die Noldin (2. Bd., n. 425; in der 18. Aufl.

n. 398) aufſtellt, nur die beiden erſten an, läßt den dritten Satz, der erſt er⸗

kennen läßt, wie der zweite zu verſtehen iſt, aus und argumentiert dann

vermittels der beiden erſten Sätze ſo, als ob der dritte gar nicht da ſtände.

Der erſte Satz lautet: „Wer am eigenen Stoff eine neue Form erzeugt,

iſt Eigentümer des Stoffes und der erzeugten Form, d. h. der ganzen neuen

2

Sache, denn er hat das Recht auf die Frucht ſeiner Arbeit.“ (Qui in re propria

novam formam produeit, est dominus rei et kormae productae seu totius

novae substantiae, quum jus habeat in fructus laboris sui.) 2. „Wer durch

Arbeit an einem fremden Stoff eine neue Form erzeugt, erwirbt an

ſich (per se) nur Miteigentum an der veränderten Sache. Der Stoff gehört

dem früheren Eigentümer, die neue Form, die ja eine Frucht der Arbeit iſt,

gehört demjenigen, der die Arbeit geleiſtet hat.“ P. Frodl läßt unbeachtet,

daß Noldin ſagt: „erwirbt an ſich ein Miteigentum“, woraus hervorgeht, daß

der Satz je nach den Verhältniſſen verſchieden angewendet werden muß. Der

von Frodl nicht angeführte dritte Satz Noldins lautet: „Da der Menſch Herr

ſeiner Arbeit iſt, kann er dieſe auch zum Nutzen anderer verwenden. Wer

nun ſeine Geiſtes⸗ oder Körperkräfte einem andern anheimſtellt, alſo im

Dienſte eines andern arbeitet, erwirbt kein Recht auf die Frucht ſeiner Arbeit,

ſondern auf einen gerechten Arbeitslohn, von dem ſpäter gehandelt wird.“

(Quum homo sit dominus laboris sui, hune alteri elocare potest; jamvero

8.

qui vires suas sive spirituales sive corporales alteri elocavit atque ideo

in alterius servitio laborat, non àcquirit jus in fructus laboris, sed

in justam laboris mereedem, cujus quantitas inferius determinabitur.)

Von dem gerechten Arbeitslohn handelt er dann im Traktate über die Ver⸗

träge und tritt in voller Uebereinſtimmung mit den anderen Theologen für

den Familienlohn ein: Justitia commutativa exigit, ut pro labore operarii

validi atque adulti merces familiaris solvatur (edit. 18, n. 611). Auch über

die von P. Frodl a. a. O. angeführten Worte aus der Enzyklika Rerum no⸗-

varum iſt das gleiche zu ſagen. Leo XIII. ſtellt nur einen von allen ange

nommenen Grundſatz auf mit den Worten: Quomodo res ekkectae causam

sequuntur, a qua effectae sunt, sic operae fructum ad eos ipsos qui operam

dederint, rectum est pertinere, der dann je nach den Verhältniſſen verſchieden

anzuwenden iſt. Leo XIII. wendet ihn hier auf die Arbeit an, die jemand

auf den bisher in Niemandes Eigentum ſtehenden Boden verwendet. Wo

die Enzyklika dann aber von der Arbeit handelt, die im Dienſte anderer ver⸗

richtet wird, ſagt ſie nicht nur nichts vom „vollen Arbeitsertrag“, ſondern

ö —— 3—8 vom „gerechten Lohn“ dieſes Lohnes.

—IN justam àaboris mercedem, eujus quantitas inferius determinabitur.)
bn dem gerechten Arbeitslohn handelt er dann um Traktate über die Ver
räge und tritt in voller Uebereinſtimmung mit den anderen Theologen fürden Familienlohn emn Justitia 6ommutativa exigit, Ut PTO labore opérarii
validi atque adulti Merées familiaris SoIlvatur (edit. 18, II. 611 Auch über
die von Frodl a . angeführten Worte aus der Enzyklika Rerum —
Varum iſt das gleiche u ſagen. Leo XIII ſtellt nur einen von allen ange
nommenen Grundſa auf mit den Worten: JQuomodo res effectae causam
sequuntur, à qua effectae sunt, 816 Operae ruetum 0 608 IpS0oS qui
deéderint, reetum est pertinere, der dann 16 nach den Verhältniſſen verſchiedenanzuwenden iſt Leo XIII wendet ihn hier auf die Arbeit an, die jemand
auf den bisher In Niemandes Eigentum ſtehenden en verwendet. Wo
die Enzyklika dann aber von der Arbeit andelt, die Im Dienſte anderer ver
richtet wird, ſagt ſie nicht Nur nichts vom „vollen Arbeitsertrag“, ondern
—— nur vom „gerechten Lohn“ und 3—6 Ausmaße dieſes Lohnes.
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Fortſch ritt üwer Schüler bedent die Beamten im Dienſte eines
Staates, Provinz, Gemeinde W., deren Arbeitsertrag die gute
Verwaltung des betreffenden Gemeinweſens iſt eſe alle arbeiten
für andere. Gebühr ihnen au der Arbeitserfolg? Und wie
läßt ſich dieſer beſtimmen? Doch ES iſt Beweiſe der Unhalt⸗
arkeit des Lugmayerſchen, nicht In der Naturordnung begründeten,
ondern von den Sozialdemokraten entlehnten Grundſatzes.

Bei dem erſten der drei oben angegebenen Grundſätze, ES ſei
die Arb Eeit der einzig rechtmäßige urſprüngliche Erwerbstitel, rauchen
Diu uns nicht ange aufzuhalten. Vorerſt iſt bemerken, daß der
Grundſatz nicht übereinſtimmt mit dem von üugmayer zugelaſſenen
Erbrecht D  C Erbe erwirht die Hinterlaſſenſchaft doch nicht durch
Arbeit! Ferner iſt agen, ob denn alle enkung zeitlichen Be
itzes das Naturgeſetz iſt; wer das Geſchenkte annimmt, beſtehe
ES in beweglichen oder unbeweglichen Gütern, erwirbt C8 doch nicht
Urch Arbeit! Der Finder, Entdecker U eines 1 Niemandes
igentum befindlichen Gegenſtandes kann ihn ohne Arbeit durch
bloße Aneignung für ſich erwerben. Dann noch eine weitere rage
Wenn Arbeit der einzige Erwerbstitel iſt, muß man dann nicht auch
folgerichtig agen, der Erwerb müſſe ſich einzig nach dem Maße der
Irbeit richten, ſo daß A Em größeres Maß von Arb eit auch einem
größeren Erwerb berechtige? Wer beſtimmt dann und wie beſtimmt
EL das Maß der Arbeit, zumal bei den tauſenderlei Arbeiten, we
von den Menſchen zu verrichten m an ſieht, üAgmayer hat eMN
Prinzip aufgeſtellt, ohne irgendwie 1euſequenzen, die ſich aus
ihm ergeben, bedacht 3 Aben

ehr agen iſt nicht nötig, Am zeigen, daß ugmayer irrt
und nit ihm alle jene, we ſeinen Anſichten Glauben ſchenken.
Auch mN der von ih herausgegebenen Zweimonatſchrift werden
dieſe und ähnliche unhaltbare Grundſätze verfochten. Daß dieſe
„neue Wiener Richtung“ der katholiſchen Arbeiterbewegung, deren
Förderung uns allen eine Herzensſache iſt, nicht nützen, ſondern Ar
großen Schaden bringen kann, ieg auf der Hand. hre Grund
ſätze ſind der Wahrheit zuwider, ſtören die ſo notwendige Einheit
der chriſtlichen Arbeiterbewegung, erfüllen die einzelnen Arbeiter,
E den Wahrheitsgehalt erſelben nicht ſo prüfen können,
Hit noch größerer Erbitterung, mindern alſo nicht die Klaſſengegenſätze,
ondern mehren ſie noch Der Kampf für die chriſtliche Geſellſcha
und Wirtſchaftsordnung muß weiter geführt werden; entſchloſſen und
einig müſſen alle dazu mithelfen. Erfolg aber läßt ſich nuLl hoffen,
wenn man unbekümmert die Un der Hohen oder Niedrigen,
Um die Sympathien der Reichen und der Armen, der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer nur die Wahrheit und die Gerechtigkeit anſtrebtund ſo die von Gott gegebenen Geſetze auslegt.


